
 
 

(9) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, ob es in jedem Semester oder nur 

im Winter- oder Sommersemester angeboten wird: Jede/Jeder einzelne Studierende hat zu 

absolvieren: 

 

a) Die Module EW B1, EW B2, EW B3, EW B4, EW B5, EW B6, EW B7a, EW B7b, EW B8 als 

Pflichtmodule.  

b) Im Bachelorstudiengang werden fünf verschiedene Profile der ersten fachlichen Speziali-

sierung angeboten: Sozialpädagogik, Schul- und Unterrichtsforschung, Bildungstheorie/Bil-

dungsforschung, Erwachsenenbildung/Weiterbildung sowie Pädagogik der frühen Kindheit. 

Aus diesem Bereich sind zwei Wahlpflichtmodule aus einem von diesen fünf Profilen (EW B9a 

+ EW B9b; EW B10a + EW B10b; EW B11a + EW B11b, EW B12a + EW B12b; EW B13a + EW 

B13b) zu studieren. 

c) Das Modul EW B14 „Praktikum“ ist als Pflichtmodul zu absolvieren. 

d) Von den fünf angebotenen Modulen des Pragmatischen Bereichs (EW B15 bis EW B19) sind 

drei Wahlpflichtmodule zu studieren.  

e) Im Abschlussmodul EW B20 wird die Bachelorarbeit angefertigt. Das Abschlussmodul ist 

Pflichtmodul. 

f) Im Bereich der Module anderer Fächer müssen zwei Wahlpflichtmodule absolviert werden. 

(10) Die Lernziele und Inhalte der einzelnen Module sowie die jeweiligen Voraussetzungen 

sind der Anlage 2 (Modulbeschreibungen) zu entnehmen.“ 

 

 

10. § 10 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Die Bachelorarbeit wird im Rahmen des Abschlussmoduls angefertigt (EW B20), für wel-

ches insgesamt 12 LP vergeben werden.  

 

 

11. § 10 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(2) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Bearbeitungszeit ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten 

und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie soll einen Umfang von 40 Seiten nicht über-

schreiten.“ 

 

 

12. § 14 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe der Prüfungsordnung alle Mo-

dule des Fachs Erziehungswissenschaft, die Module der anderen Fächer sowie die Bachelor-

arbeit gemäß § 10 mindestens mit der Note ausreichend (4,0) (gemäß § 15 Absatz 5) bestan-

den hat. Zugleich müssen in Erziehungswissenschaft 162 sowie in den Modulen der anderen 

Fächer 18 Leistungspunkte und somit insgesamt 180 Leistungspunkte im Studiengang er-

bracht worden sein.“ 

 

 

13. Die im Anhang der Prüfungsordnung enthaltene Praktikumsordnung für den Bachelor of Arts 

(B.A.) Erziehungswissenschaft (Anhang 1) erhält folgende neue Fassung: 

 

Anhang 1: Praktikumsordnung für den Bachelor of Arts (B.A.) Erziehungswissenschaft 
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1. Aufgabe und Ziel des Praktikums 

 

Das Praktikum ist ein integraler Bestandteil des berufsqualifizierenden Bachelor-Studiengangs; 

es soll zum einen zu einer Intensivierung des Studiums beitragen, indem es exemplarisch die 

Spannung zwischen Theorie und Praxis erfahrbar macht und darüber hinaus zu einer Auseinan-

dersetzung mit Zielen, Aufgaben und Methoden pädagogischen Handelns veranlasst. Zum ande-

ren dient das Praktikum den Studierenden als Orientierung für zukünftige berufliche Tätigkeits-

felder, Aufgabenbereiche und Anstellungschancen. Weiterhin soll es der Überprüfung und Kon-

kretisierung der eigenen Studienmotivation dienen und individuelle Studieninteressen anregen. 

Durch das Praktikum sollen die Studierenden Einblicke in zukünftige berufliche Tätigkeitsfelder 

und Aufgabenbereiche erhalten und in die Lage versetzt werden, diese Tätigkeiten bzw. Tätig-

keitsfelder vor dem Hintergrund erziehungswissenschaftlichen Wissens zu reflektieren und sich 

mit den Aufgaben, Arbeitsweisen und den institutionellen Bedingungen im Praktikum reflexiv 

auseinanderzusetzen. Darüber hinaus erwerben die Studierenden im Praktikum berufsfeld- und 

tätigkeitsbezogene Kenntnisse und Arbeitstechniken und lernen, die eigene berufsbezogene 

Motivation und Handlungskompetenz einzuschätzen. Die Praktikumsordnung ist Bestandteil der 

Prüfungsordnung. 

 

2. Art, Betreuung, Dauer und Form des Praktikums 

 

2.1. Art und Betreuung des Praktikums 

Das Praktikum soll in Anbindung an den gewählten Profilbereich absolviert werden. Das Prakti-

kum soll in solchen Institutionen oder Arbeitsfeldern abgeleistet werden, in welchen der Prakti-

kant/die Praktikantin Einblicke in pädagogische Handlungsfelder erhält und sich darüber hinaus 

unter Anleitung pädagogisch handelnd erproben kann. Geeignet sind alle Institutionen und pro-

fessionsrelevanten Handlungskontexte, deren Arbeit dem gewählten Profilbereich zugeordnet 

werden kann. Darüber hinaus sollte eine Anleitung durch eine pädagogische Fachkraft oder eine 

feldspezifische Schlüsselperson gewährleistet sein. 

 

2.2 Form und Dauer des Praktikums 

Das Praktikum kann in drei Formen absolviert werden: 

• als Blockpraktikum 

• als studienbegleitendes Praktikum 

• als Teilnahme an einem Projekt (mit außeruniversitärem Tätigkeitsfeld) im Rahmen des 

Studiums. 

 

Die Arbeitszeit der Praktikanten/Praktikantinnen richtet sich nach den gesetzlichen, tarifvertrag-

lichen oder einrichtungsspezifischen Regelungen für die hauptberuflichen Mitarbeiter/ Mitarbei-

terinnen der jeweiligen Institutionen, in denen das Praktikum abgeleistet wird. Darüber hinaus 

gilt folgende Berechnungsgrundlage für die Festsetzung der vorgesehenen Praktikumsdauer: 

mindestens 240 Stunden als Blockpraktikum (auch in zwei Teilen möglich) oder das entspre-

chende Stundenvolumen (mindestens 240 Stunden) als studienbegleitendes Praktikum. Eine 

Kombination von Block- und studienbegleitendem Praktikum ist möglich. Das Praktikum darf 

höchstens in zwei verschiedenen Einrichtungen absolviert werden. Der Praktikant/die Praktikan-

tin hat Anspruch darauf, von der Praktikumsstelle für verbindlich angebotene praktikumsbeglei-

tende Lehrveranstaltungen an der Hochschule (siehe 4.) freigestellt zu werden. Die Dauer der 

außeruniversitären Praxisanteile in Projekten, die als Praktika anerkannt werden, hat der eines 

Praktikums in studienbegleitender Form zu entsprechen. 
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2.3 Genehmigung, Betreuung und Vertrag 

Jedes Praktikum muss vor Antritt angemeldet und genehmigt werden. Anmeldung und Genehmi-

gung erfolgen durch schriftliche Bescheinigung einer im Studiengang für Prüfungen bestellten 

Lehrenden/eines im Studiengang für Prüfungen bestellten Lehrenden. Die Betreuung des Prakti-

kums sowie die abschließende Besprechung des Berichts erfolgt durch den Lehrenden/die Leh-

rende, welcher/welche das Praktikum durch seine/ihre Zusage genehmigt hat. Das Praktikums-

verhältnis soll durch den Abschluss eines Praktikumsvertrags zwischen der Einrichtung und der 

Praktikantin/dem Praktikanten für beide Seiten verbindlich vereinbart werden. Die Praktikums-

stelle bescheinigt den zeitlichen Umfang der abgeleisteten Praktikumstätigkeit. 

 

2.4 Zeitpunkt des Praktikums 

Es wird empfohlen, das Praktikum frühestens ab dem dritten Fachsemester, in der Regel im vier-

ten Semester zu absolvieren. 

 

3. Beratung 

Um die notwendige Beratung, Vermittlung und Betreuung der Praktikanten und Praktikantinnen, 

die organisatorische Unterstützung der Lehrenden und des Prüfungsausschusses sowie die er-

forderlichen Kontakte zu den Praktikumsstellen und Anleitern/Anleiterinnen sicherzustellen, ist 

durch das Institut für Erziehungswissenschaft ein Praktikumsbüro eingerichtet worden. Die indi-

viduelle Betreuung der Studierenden während des Praktikums sowie die abschließende Bespre-

chung des Praktikumsberichtes erfolgt über die jeweiligen betreuenden Dozierenden. 

 

4. Vor- bzw. Nachbereitung und Begleitung 

 

Grundsätzlich gehören die Beratung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Praktika 

zu den originären Aufgaben der Lehrenden des Instituts für Erziehungswissenschaft. Das Institut 

für Erziehungswissenschaft ist aufgefordert, sicherzustellen, dass die erforderlichen prakti-

kumsbegleitenden Veranstaltungen zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Prakti-

kums (2 SWS) angeboten werden. Die Begleitveranstaltung sollte nach Möglichkeit vor Beginn 

des Praktikums besucht werden. 

 

5. Praktikumsbericht und Praktikumsbesprechung 

 

Über das absolvierte Praktikum muss ein eigenständig verfasster Bericht angefertigt werden. 

Diese Ausarbeitung ist dem/der betreuenden Lehrenden spätestens drei Monate nach Beendi-

gung des Praktikums einzureichen. Der Umfang des Berichts soll 15 Seiten nicht unterschreiten. 

Berichtsbestandteil ist neben der strukturierten Beschreibung der Praktikumsstelle (z. B. Ar-

beitsweise, Organisationsform, Rechtsgrundlagen, Finanzierung) und der Beleuchtung organisa-

tionaler Abläufe eine Reflexion des persönlichen Lernprozesses während des Praktikums. Wei-

terhin muss der Bericht eine – durch eine klare Fragestellung geleitete – literaturgestützte Ana-

lyse enthalten. Der Bericht ist abschließend mit der/dem betreuenden Lehrenden zu bespre-

chen. Der Praktikumsbericht ist prüfungsrelevant und muss benotet werden. 

 

6. Praktikumsnachweise 

 

Das Modul EW B14 ist abgeschlossen, wenn ein Praktikum mit mindestens 240 Stunden ord-

nungsgemäß angemeldet und genehmigt (s. 2.3) wurde, eine Bestätigung der Praktikums-

stelle(n) über das abgeleistete Praktikum im erforderlichen zeitlichen Umfang vorliegt (s. 2.2), 

ein Praktikumsbericht durch den/die betreuende/n Lehrenden testiert (s. 5.) und die Teilnahme 

an einer praktikumsbegleitenden Veranstaltung (s. 4.) inklusive einer Studienleistung 
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nachgewiesen wurde und damit insgesamt der Erwerb von 15 LP belegt ist. 

 

7. Anerkennung von praktikumsadäquaten Leistungen 

 

Für das Praktikum werden als äquivalent anerkannt: Eine mindestens dreimonatige praktische 

Tätigkeit im Rahmen einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich des Erziehungs-, So-

zial- oder Weiterbildungswesens bzw. eine mindestens dreimonatige pädagogische oder päda-

gogisch-soziale Tätigkeit im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), des Bundesfreiwil-

ligendienstes, des Zivildienstes oder eines Praktikums, das zwischen Schulabschluss und Be-

ginn des Studiums absolviert wurde. Bei anderen Tätigkeiten wird die Äquivalenz geprüft. Ein-

schlägige berufspraktische Tätigkeiten werden anerkannt. In allen Fällen geschieht dies unter 

der Voraussetzung, dass von dem/der Studierenden ein Praktikumsbericht (s. 5) angefertigt und 

mit einer/einem Lehrenden des gewählten Profilbereichs besprochen wird. 

 

 

14. Die im Anhang der Prüfungsordnung enthaltenen Modulbeschreibungen (Anhang 2) sowie 

das Modulhandbuch der Module anderer Fächer (Anhang 3) werden wie folgt geändert:  

 

 

Artikel 2 

 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-

machungen der Universität Münster (AB Uni) in Kraft. 

 

(2) Diese Änderungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemes-

ter 2025/2026 in den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Münster 

eingeschrieben werden. Studierende, die vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Bachelor-

studiengang Erziehungswissenschaft an der Universität Münster eingeschrieben worden sind, 

können auf Antrag in den Anwendungsbereich dieser Änderungsordnung wechseln. Der Antrag 

ist schriftlich beim Prüfungsamt zu stellen. Der Antrag ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Stu-

dien- und Prüfungsleistungen einschließlich erzielter Fehlversuche werden bei einem Wechsel 

in diese Prüfungsordnung übernommen, wenn und soweit die Leistungen einander entsprechen. 

 

(3) Die Prüfungsordnung für den Bachelor "Erziehungswissenschaft" im Rahmen eines Ein-Fach-

B.A. Erziehungswissenschaft (Ein-Fach-Modell) an der Westfälischen Wilhelms-Universität (für 

Studienanfänger vor WS 2009/2010) vom 07.07.2009 einschließlich der einschlägigen Ände-

rungsordnungen und die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissen-

schaft (B.A. Erziehungswissenschaft) an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 29. Juni 

2015 einschließlich der einschlägigen Änderungsordnungen werden zum 29.03.2030 aufgeho-

ben. Studierende, die nach den in Satz 1 genannten Prüfungsordnungen studieren, können auf 

Antrag in den Anwendungsbereich dieser Prüfungsordnung wechseln. Der Antrag ist beim Prü-

fungsamt zu stellen. Die Antragstellung ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Studien- und Prü-

fungsleistungen einschließlich erzielter Fehlversuche werden bei einem Wechsel in diese Prü-

fungsordnung übernommen, wenn und soweit die Leistungen einander entsprechen.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 06 – Erziehungs-

wissenschaft und Sozialwissenschaften – der Universität Münster vom 09.04.2025. Die 
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